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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119;

EStG 1988 §2 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs3 Z6;

EStG 1988 §28;

Rechtssatz

Der Annahme der Ertragsfähigkeit einer Vermietungsbetätigung steht nicht entgegen, wenn die Liegenschaft vor der

tatsächlichen Erzielung eines gesamtpositiven Ergebnisses übertragen wird. Die Behörde kann allerdings in der Regel

keine Kenntnis davon haben, ob der Steuerp=ichtige konkret geplant hat, die Vermietung unbegrenzt bzw. zumindest

bis zum Erzielen eines gesamtpositiven Ergebnisses fortzusetzen, oder ob er die Vermietung für einen zeitlich

begrenzten Zeitraum geplant hat. Daher wird es, wenn der Steuerp=ichtige die Vermietung tatsächlich vorzeitig

beendet, an ihm gelegen sein, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Vermietung nicht latent von vornherein auf

einen begrenzten Zeitraum geplant gewesen ist, sondern sich die Beendigung erst nachträglich, insbesondere durch

den Eintritt konkreter Unwägbarkeiten ergeben hat. Aufgabe der Abgabenbehörde ist es sohin, Feststellungen darüber

zu tre>en, ob es als erwiesen angesehen werden kann, dass der konkrete Plan des Abgabep=ichtigen auf die

Vermietung für einen unbegrenzten Zeitraum ausgerichtet gewesen ist.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2007:2004150079.X01

Im RIS seit

13.03.2007

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2007/2/8 2004/15/0079
	JUSLINE Entscheidung


